
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1995/8/30 95/16/0098
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.08.1995

Index

32/06 Verkehrsteuern

Norm

ErbStG §9;

Rechtssatz

Ein bloßer Wunsch entspricht nicht dem Begri6 der Verfügung iSd § 9 ErbStG. Die Anwendung dieser Bestimmung setzt

einebestimmte erblasserische Erklärung voraus.
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